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ständig weitere Kollektive für eine Teilnahme zu ge
winnen und die besten Erfahrungen zu verallgemei
nern;

— die Arbeit nach persönlichen und kollektiven schöpfe
rischen Plänen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität 
und andere individuelle Verpflichtungen zu fördern 
und zu verbreitern sowie die Qualität dieser Pläne 
ständig zu verbessern; - '

— die Ergebnisse von Initiativschichten planwirksam zu 
machen;

— die Neuerer- und Rationalisatorenbewegung im sozia
listischen Wettbewerb weiterzuentwickeln und zu för
dern, den Anteil der Arbeiter, insbesondere der Frauen 
und Jugendlichen, zu erhöhen, die Bearbeitungszeit 
der Neuerungen zu verkürzen und ihre Nutzungsfähig
keit zu verbessern;

— die Neuerer und Rationalisatoren, die sozialistische Ge
meinschaftsarbeit zwischen Arbeitern und Angehörigen 
der Intelligenz, die Initiative der Jugend, insbesondere 
die Bewegung „Messe der Meister von morgen“, vor 
allem zielgerichtet für die Erschließung weiterer Re
serven zur Beschleunigung des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts einzusetzen;

— mit Hilfe sowjetischer und unserer eigenen Neuerer
methoden sowie durch die verstärkte Nachbenutzung 
überbetrieblicher Neuerungen weitere Produktivitäts
und Effektivitätsreserven zu erschließen und plan
wirksam zu machen;

— verstärkt Normen des Material-, Rohstoff- und Ener
gieverbrauchs anzuwenden und die Qualität der Er
zeugnisse zu erhöhen;

— verständliche und abrechenbare Aufgaben zur sozia
listischen Rationalisierung, zur Verbesserung der Ar
beitsbedingungen, zur Gewährleistung des Gesund- 
heits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie der Sicher
heitstechnik vorzugeben, die die Mitwirkung der Werk
tätigen bei allen Maßnahmen der WAO, vom Arbeits
studium bis zur Gestaltung leistungsfördernder Lohn
formen, garantieren.

2.0. Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der
Werktätigen

2.1. Verwirklichung des Leistungsprinzips in der Entlohnung
und Prämiierung in Verbindung mit der Durchsetzung
der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation*
Die Verpflichtungen sind darauf zu richten:
— den Lohnfonds, insbesondere seinen Zuwachs, für die 

Leistungsstimulierung, volle produktive Nutzung der 
Arbeitszeit, Maschinen und Anlagen, hohe Qualität der 
Arbeitsausführung, hohe Materialökonomie und Sen
kung der Kosten sowie für die Qualifikation und Über
nahme von Verantwortung einzusetzen;

— eine aktive Mitwirkung der Werktätigen bei der An
wendung und Durchsetzung der wissenschaftlichen Ar
beitsorganisation, bei der Ausarbeitung und Anwen
dung technisch begründeter Arbeitsnormen und ande
rer Leistungskennzahlen sowie bei der Einführung lei- 
stungsfordernder Lohnformen zu gewährleisten;

— im Rahmen der zur Verfügung stehenden Lohnmittel 
zweckmäßige Lohnformen auf der Grundlage der Er
gebnisse der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation 
und der damit verbundenen Einführung technisch be
gründeter Arbeitsnormen anzuwenden;

— die analytischen Methoden der Arbeitsklassifizierung 
für die Eingruppierung der Arbeitsaufgaben auf der 
Grundlage der hierfür geltenden zentralen Regelungen 
anzuwenden.

Weiterhin gehören in diesen Abschnitt Festlegungen über
die

— Aufteilung des jährlich verfügbaren Betriebsprämien
fonds für Jahresendprämien Und andere Prämienfor
men, insbesondere für Sofortprämien;

— Aufschlüsselung des jährlich verfügbaren Prämien
fonds auf die Bereiche und Abteilungen;

— konkreten Leistungskriterien für die Jahresendprämie 
in den Bereichen;

— Höhe der durchschnittlichen Jahresendprämie bei Er
füllung der Planaufgaben;

— Überführung von Mitteln des Prämienfonds in den 
Kultur- und Sozialfonds.

2.2. Entwicklung der materiellen Arbeitsbedingungen der
Werktätigen

Die Verpflichtungen sind darauf zu richten:
— im Zusammenhang mit der sozialistischen Rationali

sierung gefährdungsfreie und leistungsfördernde Ar
beitsbedingungen zu / schaffen, insbesondere Arbeits
erschwernisse zu beseitigen und körperlich schwere 
Arbeit zu erleichtern, die Arbeitssicherheit zu erhöhen, 
die arbeitshygienischen Bedingungen sowie die sanitä
ren Einrichtungen zu verbessern;

— die Initiative der Werktätigen, „ohne Unfälle und 
Havarien den Plan zu erfüllen“, im sozialistischen 
Wettbewerb weiter zu entwickeln und zu fördern so
wie Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb 
zu gewährleisten;

— Unfallgefahren und gesundheitsgefährdende Einflüsse 
durch systematische Betriebsbegehungen zu ermitteln, 
das Unfall- und Krankengeschehen regelmäßig aus
zuwerten sowie Unfallgefahren, Ursachen von Berufs
krankheiten und andere gesundheitsschädigende Fak
toren zu beseitigen bzw. zu mindern;

— die Werktätigen auf dem Gebiet des Gesundheits-, 
Arbeits- und Brandschutzes sowie der Sicherheit im 
Straßen- und innerbetrieblichen Verkehr systematisch 
zu qualifizieren und regelmäßig zu belehren;

— die Verkehrs- und Transportsicherheit im Betrieb so
wie die Sicherheit der Werktätigen auf dem Wege von 
und zur Arbeit zu erhonen;

— für ältere Werktätige, Schwerbeschädigte und Rehabi
litanden günstige Arbeitsbedingungen entsprechend 
ihrem Leistungsvermögen zu schaffen.

/
2.3. Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Be

treuung der Werktätigen
Die Verpflichtungen sind darauf zu richten:
— weitere Werktätige für die freiwillige Zusatzrenten

versicherung zu gewinnen;
— die betrieblichen Gesundheitseinrichtungen zu erhal

ten bzw. zu erweitern und den Betriebsgesundheits
schutz zu verbessern, die prophylaktische Betreuung, 
insbesondere für Schichtarbeiter, werktätige Frauen 
mit Kindern, Werktätige, die unter schweren Bedin
gungen arbeiten, und Jugendliche, zu fördern;

— vorrangig Arbeiter, insbesondere Schichtarbeiter, werk
tätige Frauen mit Kindern und Werktätige, die unter 
schweren Bedingungen arbeiten, mit Kuren zu versor
gen;

— die Arbeiterversorgung, insbesondere das Werkküchen
essen, die Zwischenverpflegung und Versorgung wäh
rend der Pausen bis in die Nähe des Arbeitsplatzes, 
vor allem für Schichtarbeiter, weiter zu verbessern;

— die Dienstleistungen zu verbessern und zu erweitern 
und den Bedürfnissen der Schichtarbeiter, kinderrei
chen Familien und berufstätigen Frauen anzupassen;

— die Wohnbedingungen der Werktätigen, insbesondere 
der Arbeiterfamilien, kinderreichen Familien, Schicht
arbeiter und jungen Ehepaare, planmäßig zu verbes
sern, vor allem durch die Unterhaltung und Verbesse-


